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RS OGH 1979/2/15 8Ob591/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1979

Norm

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Die Behandlung des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses als Sachvoraussetzung ist nur dort möglich, wo die

Ablehnung des Rechtsschutzbedürfnisses nicht bereits auf Grund ausdrücklich geregelter negativer

Prozeßvoraussetzung ein Hindernis für die (neuerliche) Einklagung bildet.
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